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Kinderrechte und Partizipation 
Marlies Kroetsch 

n der Charta der Menschenrechte ist nachzulesen, dass jeder Mensch Rechte hat. Kin-
der sind auch Menschen, aber sie haben im Gegensatz zu Erwachsenen besondere 
Bedürfnisse in Bezug auf Förderung, Schutz und Partizipation (DKHW, o.J). Diesen be-

sonderen Bedürfnissen trägt die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) Rechnung, die 
weltweit anerkannt ist.  

Die Festschreibung von Rechten in einer Konvention bedeutet jedoch noch nicht, dass 
diese – auch wenn sie schon dreißig Jahre alt ist – in den ratifizierenden Staaten bereits 
vollständig umgesetzt worden ist. Der 20. November als internationaler Tag der Kinder-
rechte zeigt jedes Jahr medienwirksam mit Feiern und Aktionen, wie Kinderrechte in 
Deutschland von vielen unterschiedlichen Akteur:innen punktuell schon umgesetzt wer-
den. In Deutschland werden jedoch auch zahlreiche Kinderrechte verletzt (National Coa-
lition Deutschland, 2019a). Zuletzt hat die Corona-Pandemie den Stand der Kinderrechte 
eindrücklich vor Augen geführt. Für die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung wurden Kinder 
mit ihren Interessen und Bedürfnissen meist nur unzureichend berücksichtigt. Die Umset-
zung der Kinderrechte in Deutschland ist längst nicht da, wo sie sein könnte und sollte. 

In diesem Beitrag soll es weniger um das Aufzählen von Projekten 
und Maßnahmen gehen als vielmehr um den Stand von Kinderrech-
ten und Partizipation allgemein, sowie den Zusammenhang dieser 
beiden Begriffe in Bezug auf Prävention von Gewalt gegen Kinder. Zu-
dem ist es Ziel dieses Beitrages zu zeigen, wie Kinderschutzkonzepte 
die Kinderrechte in Deutschland voranbringen können. 

Im vorliegenden Beitrag zur Expertise für den 27. Deutschen Präven-
tionstag wird hierfür zunächst eine kurze Einführung in die UN-KRK 
gegeben und angeführt, wann diese in Deutschland vorbehaltslos an-
genommen wurde. Es folgt eine Erklärung des Begriffs Partizipation 
und eine Auseinandersetzung mit dem Zusammenhang zwischen Kin-
derrechten und Partizipation. Kapitel 3.4 beschäftigt sich dann mit 
gegenwärtigen Entwicklungen in Deutschland. Hervorgehoben wird 
hier die Diskussion um Kinderrechte im Grundgesetz sowie das Mo-
nitoring der Umsetzung von Kinderrechten. Der aktuellen Situation 
der Corona-Pandemie geschuldet, wird dann ein Blick auf die aktuelle 
Kinderrechtssituation geworfen, da diese besonders geeignet ist, den 
Stand (und die Standfestigkeit) der Kinderrechte in Deutschland am 
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„Krisenfall“ zu überprüfen. In Kapitel 3.5 widmet sich die Autorin ansatzweise dem Zu-
sammenhang zwischen Prävention und Kinderrechten, um dann aufzuzeigen, wie Kinder-
schutzkonzepte es ermöglichen, durch strukturelle Veränderungen und die Fokussierung 
auf Kinderrechte, die Prävention von Gewalt gegen Kinder (in Organisationen) voranzu-
bringen. Kapitel 3.5.3 zeigt auf, dass dies nur gelingen kann, wenn Partizipation als gelebte 
Beteiligungskultur die Basis eines Kinderschutzkonzeptes darstellt und als fundamental 
für einen Prozess angesehen wird, in dessen Fortschreiten die Kinderrechte und damit 
auch der Kinderschutz immer mehr an Bedeutung gewinnen.  

Im Gegensatz zu den anderen Beiträgen, werden im Folgenden unter dem Begriff Kind alle 
Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre gefasst, da dies dem Begriffsverständnis der UN-KRK 
entspricht. 

3.1  Kurze Einführung in die Kinderrechte 

Wer von Kinderrechten spricht, bezieht sich gemeinhin auf das Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes, die UN-KRK. Sie ist vor inzwischen über 30 Jahren – am 20. November 
1989 – einstimmig von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet 
worden. Die UN-KRK hat die Auseinandersetzung mit Kinderrechten weltweit verändert, 
insbesondere indem sie die Kinder als Träger eigener Rechte in den Mittelpunkt gestellt 
hat. Sie verpflichtet die Vertragsstaaten, ihre Gesetze und Vorschriften an die Vorgaben 
der Konvention anzupassen und die Kinderrechte im jeweiligen Land umzusetzen (Liebel, 
2013) sowie, wie in der Präambel der Konvention festgehalten, die „Bedeutung der inter-
nationalen Zusammenarbeit für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Kinder in 
allen Ländern“ (BMFSFJ, 2018, S. 11) anzuerkennen. Kind im Sinne der Konvention ist „je-
der Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die Volljäh-
rigkeit nach dem auf das Kind anzuwendenden Recht nicht früher eintritt“ (Art. 1).  

Kinderrechte sind Menschenrechte, die UN-Kinderrechtskonvention kann also zu den 
Menschenrechtsabkommen gezählt werden. „Das Übereinkommen ist insofern einmalig, 
als es die bisher größte Bandbreite fundamentaler Menschenrechte – ökonomische, sozi-
ale, kulturelle, zivile und politische – in einem einzigen Vertragswerk zusammenbindet“ 
(Maywald, 2019, S. 44). Die UN-KRK ist mit 196 Unterzeichnerstaaten diejenige völker-
rechtlich verbindliche Menschenrechtskonvention mit den meisten sich zu ihr bekennen-
den Staaten. Bis heute haben lediglich die USA nicht unterzeichnet. Gleichwohl ist festzu-
halten, dass nicht alle Staaten die Rechte der Kinder umsetzen (Bendig, 2018).  

Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte als Grundlage, wurden für die UN-KRK die 
drei großen P’s (Protection, Provision, Participation) festgeschrieben. Diese Bereiche – 
Schutz, Versorgung und Förderung sowie Partizipation – bilden den Rahmen für die 54 
Artikel der Konvention. Sie werden durch drei Fakultativprotokolle ergänzt: 

1. Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend 
die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten 

2. Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend 
den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornographie 
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3. Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend 
ein Mitteilungsverfahren. 

Flankiert werden die Rechte von vier Grundprinzipien: dem Recht auf Gleichbehandlung 
und Schutz vor Diskriminierung, dem Grundsatz des Kindeswohlvorrangs, der Sicherung 
von Leben und Entwicklungsmöglichkeiten und dem Recht auf Anhörung und Beteiligung. 
Der Kindeswohlvorrang („best interests of the child“) ist in Artikel 3 beschrieben: „Bei al-
len Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten 
Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzge-
bungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig 
zu berücksichtigen ist.“ Die Verantwortung dafür, Kinderrechten bei Maßnahmen, die sie 
betreffen, Vorrang einzuräumen, haben dabei die entscheidungsbefugten Erwachsenen 
(Bendig, 2018). Die Frage, ob der Begriff „Wohl des Kindes“ nur dessen Wohlergehen in 
den Mittelpunkt stellt oder das Kind selbst an Entscheidungen beteiligt werden soll (Lie-
bel, 2013), ist in der Originalfassung der UN-KRK leichter zu beantworten.  

So „verweist der englische Begriff ‚interests‘ klarer als der deutsche Begriff des Kindes-
wohls darauf, dass es zentral für die Entscheidung darüber, was nun das Beste für das Kind 
sei, ist, das Kind selbst – so gut wie angesichts von Alter und Entwicklungsstand irgend 
möglich – einzubeziehen.“ (Garnitschnig, 2021, S. 129).  

Das Gebäude der Kinderrechte visualisiert die Kinderrechte nach diesen Bereichen als drei 
tragende Säulen eines Hauses, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, die „vom Recht 
auf Vorrang des Kindeswohls überspannt“ (Maywald, 2018, S. 978) werden. 

Abbildung 1: Gebäude der Kinderrechte (Maywald, 2019, S. 45)  
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In Deutschland ist die UN-KRK am 5. April 1992 in Kraft getreten, allerdings mit einer Vor-
behaltserklärung, die erst 2010 zurückgenommen wurde. Seit nunmehr über zehn Jahren 
gilt die UN-KRK somit ohne Einschränkungen für alle in Deutschland lebenden Kinder.  

Es „gilt, dass die Normen der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland geltendes Recht 
sind. Sie binden umfassend die staatliche Gewalt und eröffnen Kindern und deren gesetz-
lichen Vertretern die Möglichkeit, sich in der deutschen Rechtsordnung auf sie zu berufen. 
Gerichte wie auch die exekutive Gewalt sind in vollem Umfang an die Bestimmungen der 
UN-Kinderrechtskonvention gebunden. Diese schaffen subjektive Rechtspositionen und 
begründen innerstaatlich unmittelbar anwendbare Normen“ (Maywald, 2018, S. 981).  

Die Auseinandersetzungen mit den Rechten der Kinder und damit zusammenhängende 
Entwicklungen und Gesetzveränderungen, zum Beispiel die Einführung des Bundeskinder-
schutzgesetzes am 01.01.2012, aber auch kinder- und familienpolitische Programme und 
Maßnahmen, haben in Deutschland insbesondere die Kinder- und Jugendhilfe weiterent-
wickelt und die Bedürfnisse und Interessen von Kindern weiter in den Fokus gerückt 
(Schröer, 2017).  

Das Bundeskinderschutzgesetz bringt Teile der UN-KRK in die Praxis, indem es eine Stär-
kung der Kinderrechte deklariert: Seit der Realisierung des Gesetzes zum Schutz von Kin-
dern, gilt es für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe pädagogische Ansätze und Kon-
zepte zu implementieren, welche die Einhaltung und Verbesserung der Kinderrechte ge-
währleisten.  Ziel des Gesetzes ist es, den Kinderschutz in Deutschland erheblich zu ver-
bessern und die Akteur:innen, die sich für die Interessen und Bedürfnisse von Kindern 
einsetzen, zu stärken. Es soll die Prävention und Intervention im Kinderschutz weiter vo-
ranbringen (Kroetsch, 2016). Die Perspektive weg von Kindern als schützenswerten Ob-
jekten hin zu Kindern als eigenständigen Rechtsträgern hat sich aber in Deutschland noch 
nicht vollständig durchgesetzt (Maywald, 2019).  

Die Kinderrechte müssen von Kindern nicht erworben oder verdient werden, sie sind nicht 
abhängig von bestimmten Eigenschaften der Kinder, sondern Ausdruck der Würde jeden 
Kindes. Manchmal wird in der Praxis von Fachkräften angeführt, dass von Seiten der Kin-
der den Rechten auch Pflichten gegenüber stehen. Wenn Kinderrechte als Ausdruck der 
Würde des Kindes verstanden werden, dann erklärt sich (fast) von selbst, dass der Gegen-
part von Kinderrechten nicht Kinderpflichten, sondern Unrecht gegen Kinder ist (Kroetsch, 
2017). 

3.2  Partizipation: Ein Kinderrecht oder Voraussetzung für Kinder-
rechte? 

Der Begriff Partizipation wird oft synonym verwendet mit Beteiligung, Einbeziehung, Teil-
habe, Teilnahme, Mitwirkung und Mitbestimmung. Wolff & Hartig weisen darauf hin, dass 
Erwachsene oftmals „ein undifferenziertes Verständnis über Inhalt und Dimensionen von 
Partizipation“ haben (2013, S. 20), und dass der Begriff einer „Zauberformel“ gleich-
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komme, „die mit großen Hoffnungen und Erwartungen verbunden ist, in der realen Um-
setzung jedoch allzu oft nicht über eine Spielwiese hinaus gelangt und manchmal nur zur 
Worthülse verkommt“ (ebd.).  

In diesem Beitrag wird an Waldemar Stange angeknüpft, für den der Begriff den Willen 
und die Hoffnung eines Menschen beschreibt, Entscheidungen, die seine Lebenswelt be-
treffen, beeinflussen zu können (2002). In Bezug auf Kinder erwächst daraus jedoch nicht 
die oftmals falsch interpretierte Schlussfolgerung „Kinder an die Macht“ zu lassen oder 
„Kindern das Kommando zu geben“ (Schröder, 1995, S. 14), sondern:  

„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemein-
schaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. Kinder sind 
dabei nicht kreativer, demokratischer oder offener als Erwachsene, sie sind nur anders 
und bringen aus diesem Grunde andere, neue Aspekte und Perspektiven in die Entschei-
dungsprozesse hinein“ (ebd.). Das bedeutet, dass nicht über die Interessen der Kinder 
hinweg entschieden werden kann, sondern ihre Sichtweisen und ihre Bedürfnisse zwin-
gend zu berücksichtigen sind, es kann demnach nur um eine gemeinsame Entscheidungs-
findung gehen.  

Zur Berücksichtigung der Meinung des Kindes sind in Artikel 12 der UN-KRK zwei Absätze 
verfasst: 

„(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bil-
den, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu 
äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend sei-
nem Alter und seiner Reife. 

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind 
berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch ei-
nen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrens-
vorschriften gehört zu werden.“ 

Liebel merkt an, dass in dieser Formulierung Einschränkungen enthalten sind, „die belie-
bigen Interpretationen derer offen stehen, die über die entsprechende Macht verfügen“ 
(2013, S. 45). Offen bleibt hier konkret die Frage, was diese Formulierung für Kinder be-
deutet, die Unterstützung beim Prozess der Meinungsbildung benötigen. Gerade in Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe werden Kinder heutzutage oftmals in die Entschei-
dungen, die anstehen, mit einbezogen. Der Prozess aber, wie Kinder zu ihren Meinungen 
kommen, wird nur selten als zur Partizipation dazugehörend aufgefasst. Auch die Unter-
schiede zwischen Kindern in Bezug auf Differenzierungskategorien (Alter, Geschlecht, Kul-
tur u.a.) müssen bei der Meinungsbildung berücksichtig werden. Ansonsten wird das 
Machtverhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern unreflektiert auf die unterschiedli-
chen Machtkonstellationen zwischen Kindern übertragen. Liebel wirbt für einen reflek-
tierten Umgang mit dieser Herausforderung: „Um das jeweilige Interesse dieser verschie-
denen Kinder zu ermitteln und zu verstehen, muss die jeweilige Situation der Kinder und 
ihre Eigenwahrnehmung in Betracht gezogen werden“ (ebd.). 
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Liebel wirft die Frage auf, ob das Recht auf Partizipation einen Lebensbereich begründet, 
in dem Kinder eigenständig als Rechtssubjekte agieren können oder ob es bedeutet, dass 
aus den „Wohlfahrtsrechten (auch) Handlungsrechte werden müssen“ (2017, S. 50). Oft-
mals findet eine Begrenzung der Partizipationsrechte auf einen eng zugeschnittenen und 
von den Erwachsenen vorab festgelegten Bereich statt. Die Gründe hierfür sind sehr un-
terschiedlich und auch wenn mit dieser Beschränkung vermeintlich im Sinne der Kinder-
rechte gehandelt wird, so zeigt sich, dass eine Auslegung der UN-KRK auch sein kann (bzw. 
muss), die Partizipationsrechte so auszulegen, dass sie den Kindern Handlungsrechte ver-
leihen. Liebel führt an, dass Rechte nicht (nur) an den Bedürfnissen der Kinder ansetzen 
dürfen, sondern in erster Linie an deren Interessen, die „wiederum nur zum Ausdruck und 
zum Zuge kommen, wenn die Kinder an der Interpretation, Konkretion und Umsetzung 
der Schutz- und Förderrechte in nennenswertem Maße mitwirken können“ (ebd., S. 50 
f.). Dieser Aspekt wird im Kapitel 3.5.3 am Beispiel der Erarbeitung von Kinderschutzkon-
zepten erläutert. 

Zum Schutz von Kindern gehört jedoch, dass sie nicht für Entscheidungen über ihr Leben, 
die nicht in ihrem Einflussbereich liegen, zur Verantwortung gezogen werden (ebd., S. 53). 
Die Verantwortung für Entscheidungen, müssen die Erwachsenen übernehmen, gerade in 
Hinblick auf das asymmetrische Beziehungsverhältnis zwischen Erwachsenen und Kin-
dern. Die Berücksichtigung von Abhängigkeits- und Ungleichheitskonstellationen bedür-
fen im Sinne der Kinderrechte eine unabdingbare Berücksichtigung. 

Liebel merkt weiter an, dass gerade im Zusammendenken mit Förder- und Entwicklungs-
rechten Partizipation einer Banalisierungsgefahr unterliege, indem sie als persönliches 
Anliegen deklariert werde. Er plädiert dafür, den politischen Aspekt von Partizipation in 
den Blick zu nehmen: „Demnach ist Partizipation nicht als gesellschaftliche Norm zu be-
trachten, die erfüllt werden muss, sondern als eine mögliche Voraussetzung, um näher zu 
bestimmende Ziele zu erreichen“ (ebd.). 

Daraus folgt, dass Rechte an konkreten Entscheidungen (mit Bezug zur Lebenswelt eines 
Kindes) festgemacht werden müssen. Demnach können Kinderrechte je nach Kind etwas 
Unterschiedliches bedeuten. Und zwar in einem doppelten Sinne, in Bezug auf die Betei-
ligung an anstehenden Entscheidungen aber auch in Bezug auf die Fähigkeiten des Kindes 
am Entscheidungsprozess zu partizipieren. Pluto beschreibt diese doppelte Anforderung 
in Bezug auf die Kinder- und Jugendhilfe wie folgt:  

„Die Fachkräfte haben auf der einen Seite dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche 
sich beteiligen können und auf der anderen Seite können sie nicht voraussetzen, dass Kin-
der und Jugendliche in der Lage sind zu partizipieren. Die besondere Herausforderung be-
steht darin, Beteiligung im Alltag, in Strukturen und in Prozessen zu leben und immer be-
reits anzunehmen, dass das Kind bzw. der Jugendliche in der Lage ist zu partizipieren und 
zugleich beständig Gelegenheiten zu bieten, damit Kinder und Jugendliche Partizipation 
erlernen können“ (Pluto, 2018, S. 951).  

Partizipation darf also nicht von den Voraussetzungen einzelner Kinder her gedacht wer-
den (Danz, 2020) vielmehr muss die Perspektive des Kindes, ihr Verständnis von Kinder-
rechten, in den Mittelpunkt des Handelns gestellt werden, dann können Kinderrechte mit 
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ihnen zusammen weiterentwickelt werden (Liebel, 2017). Das bedeutet, dass Partizipa-
tion konkret bei der Haltung der Erwachsenen beginnt (und dementsprechend auch auf-
hört) (Kroetsch, 2017).  

„In diesem Sinne thematisieren die Beteiligungsrechte in der Konvention die Mitwirkung 
der Kinder an der Gestaltung ihrer Lebenswelten. Durch das Recht auf Partizipation wer-
den Versorgungs- und Schutzrechte zu Subjektrechten. Es gilt also Partizipation als Recht 
[Hervorhebung im Original, Anm. d. A.] zu realisieren und nicht als Mittel, um pädagogi-
sche Ziele zu erreichen“ (Aghamiri, 2019, S. 218).  

Beteiligung von Kindern (und Jugendlichen) in Fragen, die ihr Leben betreffen, ist zudem 
ein Ziel des Nationalen Aktionsplans „Für ein kindgerechtes Deutschland 2005-2010“ ge-
wesen. Im Jahr 2009 wurden in diesem Rahmen allgemeine Qualitätsstandards für die 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen für die Bereiche Kita, Schule, Kommune, Erzie-
herische Hilfen und Jugendarbeit veröffentlicht (Kroetsch, 2021). 

3.3 Gegenwärtige Entwicklungen in Deutschland 
Zur Bewusstmachung der Entwicklung der Kinderrechtssituation in Deutschland gehört 
es, sich den Bekanntheitsgrad der Kinderrechte anzuschauen. Artikel 42 der UN-KRK be-
inhaltet die Verpflichtung zur Bekanntmachung: „Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 
die Grundsätze und Bestimmungen dieses Übereinkommens durch geeignete und wirk-
same Maßnahmen bei Erwachsenen und auch bei Kindern allgemein bekannt zu machen.“  

Die Frage, die sich stellt, ist, ob die Kinder und Erwachsenen in Deutschland die Kinder-
rechte kennen. Im Jahr 2012 halten das Aktionsbündnis Kinderrechte und das Netzwerk 
Kinderrechte noch fest, dass es keine gesicherten Angaben zum Bekanntheitsgrad der Kin-
derrechte in Deutschland gibt (2012). Im Jahr 2015 hat das Deutsche Kinderhilfswerk für 
seinen jährlichen Kinderreport eine repräsentative Befragung von Kindern und Eltern 
durchführen lassen, unter anderem mit der Frage, wie bekannt die UN-KRK und die Kin-
derrechte in Deutschland seien (DKHW, 2015). Erschreckenderweise kannten damals nur 
3 % der Kinder und Jugendlichen und 4 % der Erwachsenen die in der UN-Konvention fest-
geschriebenen Kinderrechte, 19 % der Kinder und 19 % der Erwachsenen wussten grob, 
was es damit auf sich hat (ebd.). Manfred Liebel hält schon zwei Jahre später fest, dass 
„bei Kindern heute ein wachsendes Bewusstsein über die eigenen Rechte“ (2017, S. 36) 
entsteht.  

In den drei folgenden Kapiteln soll die gegenwärtige Entwicklung der Kinderrechte in 
Deutschland dargelegt werden. Hierzu wird zunächst auf die seit längerem bestehende 
Diskussion um die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz eingegangen, bevor das 
Monitoring, also die Beobachtung der Umsetzung der UN-KRK in Deutschland, vorgestellt 
wird. Dann folgt ein Überblick über die Bewertung der Kinderrechtssituation während der 
Corona-Pandemie. 
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3.3.1 Zur Diskussion um Kinderrechte im Grundgesetz 

„Wer im Grundgesetz nach Rechten von Kindern Ausschau hält, wird feststellen: Kinder 
werden als eigenständige Rechtssubjekte nicht erwähnt. Sie kommen lediglich als Objekt 
elterlicher Verantwortung vor“ (Cremer & Bär, 2016, S. 1). Dieses Zitat macht deutlich, 
welche Position Kinder im Grundgesetz in Deutschland derzeit einnehmen. 

Artikel 4 der UN-KRK verpflichtet die Vertragsstaaten dazu, Gesetzgebungsmaßnahmen 
zur Verwirklichung der Kinderrechte vorzunehmen: „Die Vertragsstaaten treffen alle ge-
eigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur Verwirklichung 
der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte.“ Dies ist in Deutschland bislang noch 
nicht geschehen. Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes (engl.: Committee on the 
Rights of the Child), mit Sitz in Genf, hat die Bundesrepublik Deutschland jeweils in seinen 
abschließenden Bemerkungen in den Jahren 1995, 2004 und 2014 explizit aufgefordert, 
die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern und ihnen damit einen höheren Stellen-
wert als den eines einfachen Bundesgesetzes zu geben (National Coalition Deutschland, 
2019a). 

Viele Autor:innen haben bereits die Notwendigkeit der Aufnahme von Kinderrechten im 
Grundgesetz dargelegt und dessen Vorteile für die Rechtssituation von Kindern (und El-
tern) hervorgehoben. Neben der Stärkung der Subjektstellung des Kindes wird durch eine 
mögliche Grundrechtsverankerung auch die Rechtsposition des Kindes gestärkt (Cremer 
& Bär, 2016). Cremer und Bär betonen zudem, dass bei einer Grundgesetzänderung die 
Grundprinzipien der UN-KRK berücksichtigt werden sollten: das Recht auf Gleichbehand-
lung und Schutz vor Diskriminierung (insbesondere aufgrund des Alters), der Grundsatz 
des Kindeswohlvorrangs, die Sicherung von Leben und Entwicklungsmöglichkeiten und 
das Recht auf Anhörung und Beteiligung (ebd.). Erhofft werden sich von der Aufnahme 
der Kinderrechte ins Grundgesetz „nachhaltige Wirkungen und Veränderungen in der 
Rechts- und Staatspraxis“ (Wabnitz, 2015, S. 10), wie sie andere Grundrechtsänderungen 
bereits nach sich gezogen haben (ebd.). 

Insbesondere wird von Befürworter:innen der Kinderrechte im Grundgesetz darauf ver-
wiesen, dass das gesellschaftliche Bewusstsein für die Kinderrechte gestärkt werden 
würde „und ein klares Signal an Staat und Gesellschaft [gesendet werden würde], das 
Wohlergehen und die Verwirklichung der Rechte der Kinder als bereichsübergreifende 
Kernaufgabe anzusehen“ (Maywald, 2019, S. 49 f.).  

In der letzten Legislaturperiode sind im Juni 2020 die Verhandlungen über die Aufnahme 
von Kinderrechten ins Grundgesetz gescheitert. Die Enttäuschung darüber war bei vielen 
Akteur:innen, die sich für die Rechte von Kindern einsetzen, groß. Zumal nicht zuletzt die 
Corona-Pandemie „schmerzlich vor Augen geführt [hat], dass Beteiligungsrechte von Kin-
dern sowie der Vorrang des Kindeswohls bei vielen politischen Entscheidungen auf der 
Strecke geblieben sind.“ (Ripking & Schweder, 2021). Ziel einer Grundgesetzänderung 
muss sein, dass Entscheidungsträger:innen die Beschränkung von Kinderrechten „begrün-
den und dabei aufzeigen, dass jede Entscheidung und Maßnahme, die Kinderrechte ein-
schränkt, ausdrücklich zum Schutz kollidierender Verfassungsgüter erfolgt und dass die 
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konkrete Maßnahme dazu geeignet, erforderlich und angemessen ist“ (Donath, 2020, S. 
17).  

Nun stellt sich die Frage, wie die Situation derzeit ist und welche Änderungen die neue 
Dreiparteien-Koalition sich vorgenommen hat. Die aktuelle Bundesregierung hält in ihrem 
Koalitionsvertrag fest: „Wir wollen die Kinderrechte ausdrücklich im Grundgesetz veran-
kern und orientieren uns dabei maßgeblich an den Vorgaben der UN-KRK. Dafür werden 
wir einen Gesetzesentwurf vorlegen und zugleich das Monitoring zur Umsetzung der UN 
Kinderrechtskonvention ausbauen“ (Bundesregierung, 2021, S. 98). Eine Zusammenstel-
lung der kinderrechtsrelevanten Äußerungen im Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 
90/die Grünen und FDP hat die National Coalition Deutschland vorgenommen (2021), es 
bleibt hoffnungsvoll abzuwarten, wie die Umsetzung dieser Vorhaben gelingt. 

Bianka Pergande, Geschäftsführerin der Deutschen Liga für das Kind, bringt die Hoffnung 
von Kinderrechtsakteur:innen für die Zukunft auf den Punkt: „Nach 30 Jahren muss es 
gelingen, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden und Realität für 
alle Kinder in allen Lebensbereichen werden: Im Interesse der Kinder, der Eltern und der 
gesamten Gesellschaft“ (2021, S. 49). 

3.3.2 Monitoring der Kinderrechtsituation in Deutschland 

Artikel 44 der UN-KRK regelt die Berichtspflicht der Unterzeichnerstaaten. Die Bundesre-
publik trägt die Verantwortung, den Vereinten Nationen alle fünf Jahre „Berichte über die 
Maßnahmen, die sie zur Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten 
Rechte getroffen haben, und über die dabei erzielten Fortschritte vorzulegen“. Der Dialog 
zwischen der Bundesregierung und dem UN-Ausschuss endet mit durch den UN-Aus-
schuss formulierten Beobachtungen und der Aufforderung zu weiteren Maßnahmen an 
die Bundesregierung (Maywald, 2019). Die zuletzt vorgelegten Abschließenden Bemer-
kungen des UN-Ausschusses stammen aus dem Jahr 2014. 

Im Jahr 2019 hat Deutschland den zusammengelegten „Fünften und Sechsten Staatenbe-
richt zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes“ vor-
gelegt. Neben dem Staatenbericht gibt es einen ergänzenden Bericht des Netzwerks Kin-
derrechte. In Deutschland setzen sich zahlreiche Verbände und Einrichtungen für eine 
Verbesserung von Lebensbedingungen von Kindern ein, die einem gesunden Aufwachsen 
im Wege stehen. Eine große Zahl von ihnen hat sich zum Netzwerk Kinderrechte, der Na-
tional Coalition, zusammengetan, um „gemeinsam für die Berücksichtigung der Kinder-
rechte in Gesetzesvorhaben, Reformprogrammen oder institutionellen Veränderungen 
einzutreten“ (Krappmann, 2015, S. 8).  Die National Coalition formuliert ergänzend zum 
Bericht der Bundesregierung einen sogenannten Schattenbericht, indem der Stand der 
Kinderrechte in Deutschland aus Sicht der über 100 Kinderrechts- und Wohlfahrtsorgani-
sationen dargelegt wird. Im Jahr 2019 wurde der Schattenbericht „Die Umsetzung der UN-
KRK in Deutschland. 5./6. Ergänzender Bericht an die Vereinten Nationen“ vorgelegt. 

Da die ersten Berichte über die Kinderrechtssituation in Deutschland ohne Beteiligung von 
Kindern zustande kamen, hat der UN-Ausschuss Kinder dazu ermutigt, ihre Rechte selbst 
einzufordern und sich an den Aktivitäten des Ausschusses zu beteiligen (Liebig, 2013). Die 
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Beteiligung der Kinder am Monitoring wird koordiniert durch die National Coalition. Der 
Zweite Kinderrechtereport, ebenfalls aus dem Jahr 2019, versteht sich als „wichtige 
Grundlage für die Politik und die weitere Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland!“ 
(National Coalition, 2019b, S. 4).  

Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist 2015 von der Bundesregierung beauftragt 
worden, die Umsetzung der UN-KRK in Deutschland zu begleiten und hat dafür die unab-
hängige Monitoring-Stelle UN-KRK eingerichtet. Die Monitoringstelle präsentiert den Ver-
einten Nationen Parallelberichte zu den Staatenberichten der Bundesregierung über die 
Umsetzung der Kinderrechtskonvention und nimmt damit Einfluss auf die abschließenden 
Bemerkungen des UN-Ausschusses (BMFSFJ, 2020). In der folgenden Abbildung stellt die 
Monitoringstelle den Ablauf des Staatenberichtsverfahrens zur UN-Kinderrechtskonven-
tion anschaulich dar: 

Abbildung 2: Die acht Phasen des Staatenberichtsverfahrens der UN-Kinderrechtskonvention 
(Deutsches Institut für Menschenrechte 2017, S. 3) 
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Eine weitere Beurteilung des Status Quo der Kinderrechte in Deutschland nimmt der Kin-
derrechte-Index vor, der in einer Pilotstudie des Deutschen Kindeshilfswerks 2017 begon-
nen und 2019 vorgestellt wurde (DKHW, 2019a). Der Kinderrechteindex, dem ein breit 
gefasster Forschungsansatz mit Fokus auf die Kinderrechte zugrunde liegt, ist eine Be-
standsaufnahme der Umsetzung der Kinderrechte in den deutschen Bundesländern. Ziel 
eines Kinderrechteindexes ist es, „durch eine transparente und öffentlichkeitswirksame 
Darstellung der Umsetzung von Kinderrechten“ Verantwortliche zu erreichen und „gleich-
zeitig versteht sich die Pilotstudie auch als Impulsgeberin an staatliche Akteurinnen und 
Akteure, die Sammlung von kinderrechtlich relevanten Daten zu prüfen, Lücken zu schlie-
ßen oder bereits vorhandene Daten öffentlich zugänglich zu machen“ (DKHW, 2019b, S. 
1). Eine weitere Bemühung des Deutschen Kinderhilfswerks, die Kinderrechte in Deutsch-
land voranzubringen, ist der Kinderreport, der die Umsetzung der Kinderrechte in 
Deutschland aus Sicht von Kindern und Erwachsenen jährlich berichtet, im Jahr 2021 mit 
dem Schwerpunkt Mediensucht (DKHW, 2021).  

Die Beobachtung der Entwicklung der Kinderrechtssituation in Deutschland ist also bereits 
mehrperspektivisch angegangen worden. Prof. Dr. Jörg Maywald, Vorstandsmitglied der 
National Coalition, weist jedoch auf die Notwendigkeit eines Kinderrechtsbeauftragten 
und Ombudsstellen hin:  

„Ergänzend notwendig wäre die Einrichtung eines Bundeskinderrechtsbeauftragten mit 
der Aufgabe, die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention unter Beteiligung von Nicht-
regierungsorganisationen und von Kindern und Jugendlichen zu überwachen und zu be-
werten. Weiterhin erforderlich sind Beschwerdeanlaufstellen, an die sich Kinder und Ju-
gendliche überall vor Ort wenden können, wenn ihre Rechte missachtet sind. Nicht zuletzt 
fehlt es an einer systematischen Kinderrechtsforschung, deren Aufgabe es wäre, in einem 
kontinuierlichen Ist-Soll-Vergleich die Mängel bei der Umsetzung der UN-Kinderrechts-
konvention empirisch festzustellen“ (Maywald, 2018, S. 989). 

3.3.3 Kinderrechtssituation in der Corona-Pandemie 

Kinder waren und sind von der Corona-Pandemie und den Maßnahmen zu ihrer Eindäm-
mung auf vielfache Weise besonders betroffen, das ist inzwischen Konsens (siehe auch 
Kapitel 6 in diesem Band). Insbesondere sind sie in einem hohen Maß psychisch belastet 
(BMG & BMFSFJ, 2021). Zugleich kann festgehalten werden, dass die Betroffenheit von 
Kindern und ihre veränderte Lebenssituation „nicht im Fokus der Maßnahmen zum Schutz 
vor einer SARS-CoV-2-Infektion [stand] – weder in der Politik noch in der Öffentlichkeit“ 
(Spura et al., 2021, S. 1481). Donath sieht einen Grund dafür in der fehlenden Veranke-
rung der Kinderrechte im Grundgesetz, dies „könnte dazu führen oder geführt haben, dass 
Kinderrechte in vielen Fällen weniger beachtet worden sind als andere Verfassungsgüter“ 
(2020, S. 11 f.). Während Grundrechtseingriffe sehr wohl in vielen Zusammenhängen dis-
kutiert werden, zum Beispiel in Bezug auf Versammlungsfreiheit und das Recht auf Religi-
onsausübung, haben Diskussionen um die Betroffenheit von Kindern weniger in Bezug auf 
rechtliche Fragestellungen als vielmehr im „politischen, sozialwissenschaftlichen oder pä-
dagogisch-psychologischen Bereich“ (ebd.) stattgefunden.  
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Die fehlende Diskussion, ob einschränkende Maßnahmen zur Sicherung der Rechte von 
Kindern eventuell abgeändert oder abgemildert werden müssten, führt in der Konse-
quenz dann dazu, dass zwischen den Kindern, die in der Pandemie in erster Linie als Schü-
ler:innen und notwendigerweise zu betreuende Kindertagesstättenkinder wahrgenom-
men werden, keine Differenzierungen vorgenommen werden, ganz so als wären sie eine 
homogene Gruppe. Die Monitoringstelle des Deutschen Instituts für Menschenrechte 
sagt hierzu: „Auch Kinder sind keine homogene Gruppe; die unterschiedlichen Lebensla-
gen von Kindern müssen daher bei der Ausgestaltung von Maßnahmen der Pandemiebe-
kämpfung berücksichtigt werden.“ (2020, S. 4).  

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass das seit vielen Jahren auf verschiedensten 
Ebenen in Deutschland gestärkte Recht auf Beteiligung sich in den vergangenen zwei Jah-
ren als nicht krisensicher erwiesen hat. Bereits etablierte Beteiligungsstrukturen in Schu-
len, Verbänden und Kinderparlamenten wurden nur unzureichend bis gar nicht genutzt 
bei den Diskussionen, welche Maßnahmen zur Pandemieeindämmung beschlossen wer-
den müssen. Dies weist darauf hin, dass die Partizipation von Kindern noch keine gelebte 
Kultur ist, denn sonst wären Kinder in den Aspekten, die Auswirkungen auf ihre Lebenssi-
tuation haben, beteiligt worden (Giese & Lindmeier, 2021). 

Auch wenn es in der Ausnahmesituation kaum möglich ist, neue Beteiligungsstrukturen 
zu etablieren, so ist es dennoch unerlässlich, „zumindest bestehende Strukturen intensiv 
zu nutzen, damit auch die Perspektiven von Kindern bei staatlichen Entscheidungen be-
rücksichtigt werden können“ (Deutsches Institut für Menschenrechte, 2020, S. 9). Hier 
zeigt sich sehr deutlich, welche Bedeutung eine Verankerung der Kinderrechte im Grund-
gesetz hätte:  

„Wenn das Kindeswohl (best interests of the child) in der Verfassung verankert wäre, wäre 
auch in Zeiten der Corona-Krise die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls und die 
Pflicht der Beteiligung von Kindern für politische Verantwortungsträger_innen, für die Jus-
tiz und die Verwaltung besser sichtbar.“ (ebd., S. 12).  

Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages spricht aus diesem Grund die Empfeh-
lung aus, dass die in der UN-KRK festgeschriebenen Rechte für Kinder „auch in Krisenzei-
ten auf allen politischen Ebenen“ (Müller, 2021, S. 6) gewährleistet werden sollen: „Dies 
soll von der Einbeziehung bei der Gestaltung der Schule bis hin zur Berücksichtigung der 
kinder- und jugendspezifischen Interessen bei den Eindämmungsverordnungen und loka-
len Pandemieplänen reichen“ (ebd.) 

Andresen et al. betonen in der Reflexion des ersten Teils ihrer bundesweiten JuCo-Studie 
zur Frage, wie Jugendliche die Pandemie erleben, dass das Recht der Kinder auf Beteili-
gung und Schutz kein „Schönwetterrecht“ sein darf, sie halten fest: „Wenn es in der Krise 
aussetzt, ist es nicht fest genug etabliert. Die Rechte der jungen Menschen sind ebenfalls 
Grundrechte, es sollte also genau bedacht und den jungen Menschen gegenüber begrün-
det werden, wenn sie eingegrenzt werden“ (Andresen et al., 2020, S. 17). Das Deutsche 
Kinderhilfswerk sieht die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz ebenfalls als eine 
zentrale Lösung an und schlussfolgert: „Durch eine explizite Verankerung der Kinder-
grundrechte würde noch deutlicher werden, dass Schutz, Förderung und Beteiligung von 
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Kindern niemals – erst recht nicht in Krisenzeiten – aus dem Blickfeld geraten dürfen“ 
(DKHW, 2020, o.S.). 

3.4 Aspekte der Zukunft von Kinderrechten in Deutschland 

In den folgenden drei Kapiteln wird aufgezeigt, wie die Zukunft der Kinderrechte in 
Deutschland in Bezug auf Prävention und Partizipation im Allgemeinen und wie mit Kin-
derschutzkonzepten eine konkrete Umsetzung der Kinderrechte in der pädagogischen 
Praxis aussehen kann. Fokussiert wird hierbei die Perspektive, dass Kinder nicht nur am 
Ende von Prozessen der Veränderung in Bezug auf Kinderrechte beteiligt sein, sondern 
ihre Perspektiven und ihre Bedürfnisse von Beginn an mit berücksichtig werden müssen. 
Manfred Liebel betont, wie wichtig es sei,  

„die in der UN-Kinderrechtskonvention verankerten Rechte nicht bibelgleich als der Weis-
heit letzter Schluss zu begreifen, die nur noch der Umsetzung harren. Sie sind selbst auf 
die historischen Voraussetzungen ihrer Entstehung und daraufhin zu befragen, wie sie von 
den Kindern selbst verstanden werden und mit ihnen weiterentwickelt werden können.“ 
(Liebel, 2017, S. 36).  

Hier knüpft die Idee von Kinderschutzkonzepten an. Die Bedeutung von Kinderbeteiligung 
bei der Erarbeitung und Implementierung von Kinderschutzkonzepten ist in der theoreti-
schen Diskussion zwar anerkannt, die Einführung von Kinderschutzkonzepten findet in 
Deutschland bis auf einige bekannte Praxisbeispiele (Kroetsch, 2021) jedoch zu oft noch 
ohne die betreffenden Kinder (und ihre Eltern) statt. Dabei liegt gerade in Kinderschutz-
konzepten eine Chance, die Kinder in nachhaltige Veränderungsprozesse in Bezug auf Kin-
derrechte kindgerecht einzubeziehen, bzw. diese von vorneherein mit ihnen zusammen 
nachhaltig zu gestalten. 

3.4.1 Zum Zusammenhang von Kinderrechten und Prävention 

Prävention und Partizipation sind festgeschriebene und anerkannte Leitprinzipien der Kin-
der- und Jugendhilfe (Knauer, 2006). In ihrer Bedeutung für diese sind sie jedoch unter-
schiedlich zu bewerten. Während Partizipation auf eine pädagogische Grundhaltung ver-
weist, kann Prävention (gerade mit ihrer Defizitorientierung und dem Gedanken des 
Schutzes von Kindern) kein eigenständiger Grundsatz pädagogischer Arbeit sein, vielmehr 
ist sie ohne Partizipation nicht denkbar (ebd.). 

Allgemeiner formuliert kann festgehalten werden, dass die Implementierung von Kinder-
rechten einen zentralen Beitrag für die Entwicklung von Kindern leistet, insbesondere in 
Bezug auf ihr demokratisches Verständnis. In diesem Sinne bedeuten Kinderrechte „im-
mer auch präventiven Kinderschutz“ (Kroetsch, 2017, S. 115). Nimmt man die sexuelle 
Gewalt gegen Kinder in den Fokus, so hat Jörg Maywald bereits 2008 festgehalten, dass 
das Wissen von Kindern über ihre Rechte diese vor Missbrauch schützen könne. Oder an-
dersrum ausgedrückt: „Je weniger Rechte Kindern zugestanden werden, umso größer ist 
ihr Risiko, Opfer sexualisierter Gewalt zu werden“ (Fegert et al., 2015, S. 106). Pergande 
verweist darauf, diesen Zusammenhang auch empirisch (allerdings ohne den Fokus auf 
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sexuelle Gewalt, in der pädagogischen Praxis von Kinderkrippen vorzufinden): Krippen, in 
denen die Beteiligung von Kindern gelebt wird, weisen niedrigere Häufigkeiten von grenz-
überschreitenden Handlungen der Fachkräfte gegenüber den Krippenkindern auf (2021). 
Auf den Zusammenhang von Partizipation und einer Sensibilisierung gegenüber Gewalt 
gegen Kinder in Kindertagesstätten verweisen auch die Erkenntnisse eines von der Auto-
rin geleiteten Student:innenforschungsprojektes zu Kinderschutzkonzepten in Kitas (Kro-
etsch & Minar, 2022a; Kroetsch & Minar, 2022b). 

In Deutschland hat die Diskussion um sexuellen Missbrauch, insbesondere seit 2010, dem 
Jahr des Bekanntwerdens zahlreicher Fälle von sexuellem Missbrauch in Organisationen, 
die Erkenntnis gestärkt, dass ein Schutzfaktor für Kinder ist, dass sie zu „eigenständigen, 
autonom handelnden Subjekten heranwachsen können und die Möglichkeit haben, sich 
im Fall eines Übergriffes an Vertrauens- und Ombudspersonen zu wenden“ (Pluto, 2018, 
S. 950). Pluto macht hier deutlich, dass Prävention und Partizipation nur zusammenge-
dacht werden können, wenn letztere gleichzeitig mit Beschwerdemöglichkeiten verbun-
den ist. Haben Kinder keine Möglichkeit auf Kinderrechtsverletzungen aufmerksam zu 
machen, dann läuft ihr Recht auf Beteiligung und damit auch jeglicher Präventionsge-
danke ins Leere. Auch Gerbig verweist darauf, dass die Abhängigkeiten der Dimensionen 
der UN-KRK (Schutz, Förderung und Beteiligung) in den Blick genommen werden müssen 
(Gerbig, 2020). Damit Partizipation als „eines der wirksamsten Instrumente des Kinder-
schutzes“ (ebd., S. 3) gelten kann, müssen Beteiligungsstandards etabliert sein (ebd.) 

Die in der UN-KRK festgeschriebenen Kinderrechte müssen demnach nicht nur Konse-
quenzen für staatliches Handeln haben, sondern ebenso für alle Organisationen (und die 
darin haupt- und ehrenamtlich arbeitenden Menschen), in denen sich Kinder aufhalten. 
Diese Orientierung an den Rechten von Kindern muss der Leitgedanke von Organisationen 
sein und sich auch in den pädagogischen Konzepten wiederfinden (Maywald, 2018). Eine 
gelebte Beteiligungskultur und altersgerechte Beschwerdemöglichkeiten tragen dann zu 
einem „Sicherheitsgefühl“ (Wolff & Hartig, 2013, S. 38) von Kindern bei. Im Gegensatz 
zum Begriff der Menschenrechte, der vorwiegend nur im Zusammenhang mit Menschen-
rechtsverletzungen genannt wird und kaum Bezug zu alltäglichem Handeln hat (Herr-
mann, 2013) sollte der Bezug auf Kinderrechte auch präventiven Charakter haben. Es geht 
darum, sich mit Kinderrechten nicht nur im Fall von Kinderrechtsverletzungen zu beschäf-
tigen, sondern auf die systemimmanenten Ungleichheiten zu verweisen, die dazu führen, 
dass Kinderrechte zwar für alle Kinder gelten aber nicht von allen gleichermaßen gekannt 
und in Anspruch genommen werden können. Für alle, die mit Kindern arbeiten, muss es 
darum gehen, sich um Kinderrechte nicht nur im Einzelfall, sondern strukturell zu bemü-
hen. 
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3.4.2 Kinderschutzkonzepte zur Sicherung der Kinderrechte 

Wenn es um Schutz von Kindern geht, dann stellt sich in Organisationen, in denen sich 
Kinder aufhalten die Frage, wie deren Rechte im Alltag gestärkt und im Fall von Rechts-
verletzungen geschützt werden können (Fegert, Schröer & Wolff, 2017). 

Kinderschutzkonzepte sind in Deutschland noch nicht flächendeckend bekannt, spätes-
tens aber seit der Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes vor nunmehr zwölf Jahren 
und den damit einhergehenden Forderungen für betriebserlaubnispflichtige Einrichtun-
gen Partizipations- und Beschwerdemöglichkeiten für Kinder einzuführen, nimmt die Be-
schäftigung damit deutlich zu. Schutzkonzepte sind dabei sowohl auf Prävention von Ge-
walt gegen Kinder als auch auf Intervention ausgelegt und stellen einen organisationalen 
Veränderungsprozess dar, der sowohl die Analyse der Gegebenheiten als auch Verände-
rungen von Strukturen und Regeln sowie die Haltung aller Beteiligten in den Blick nimmt 
(UBSKM, o.J.).  

Am bekanntesten sind Kinderschutzkonzepte, die aus verschiedenen Bausteinen beste-
hen, die je nach Organisation und Kontext veränderbar und erweiterbar sind. Als Grund-
lage werden die Bausteine Leitbild, Verhaltenskodex und Selbstverpflichtungserklärung, 
Fortbildungen für Haupt- und Ehrenamtliche, Personalverantwortung, Beteiligungsmög-
lichkeiten für Kinder, Präventionsangebote, Beschwerdeverfahren, ein Notfallplan und 
die Kooperation mit Fachleuten (ebd.) verstanden. Sowohl die Begrifflichkeiten als auch 
die Inhalte der Bausteine werden derzeit in Deutschland unterschiedlich verwendet.  

Bedeutsam ist es für „funktionierende“ Kinderschutzkonzepte, dass nicht nur Grenzver-
letzung und Übergriffe durch Erwachsene thematisiert werden, sondern auch grenzver-
letzende und übergriffige Handlungen von Kindern gegen Kinder (und auch gegen Fach-
kräfte) in den Blick genommen werden. Diese Thematik setzt ebenso wie die allgemeinere 
Auseinandersetzung mit Gewalt gegen Kinder voraus, dass die Erwachsenen (hier Fach-
kräfte und Eltern) sowohl Wissen als auch Handlungsmöglichkeiten im Präventions- und 
Interventionsbereich an die Hand bekommen, um sich schon bei der Erarbeitung von Kin-
derschutzkonzepten den Herausforderungen, die diese Themen mit sich bringen, nicht zu 
verschließen. 

Zunehmend Einheitlichkeit besteht bei Fachleuten darüber, dass ein Kinderschutzkonzept 
keine Aneinanderreihung von Fortbildungsveranstaltungen mit den genannten Baustei-
nen sein kann, sondern es gerade im Kontext von Prävention darum geht, die Erarbeitung 
und Implementierung eines Kinderschutzkonzeptes als „gezielte Anstrengung zu verste-
hen, um die jeweilige Organisation zu einem möglichst sicheren Ort für Kinder und Ju-
gendliche zu machen“ (Oeffling, Winter & Wolff, 2018, S. 204). Der Nationale Rat gegen 
sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen hält hierzu fest:  

„Schutzkonzepte stellen ein Qualitätsmerkmal von Einrichtungen und Organisationen dar. 
Das Risiko, dass Kinder und Jugendliche sexuelle Gewalt in der Einrichtung oder Organisa-
tion erleiden, und das Risiko, dass betroffene Kinder und Jugendliche von Fachkräften 
nicht erkannt werden und keine Hilfe erhalten, kann durch wirksame Schutzkonzepte mi-
nimiert werden.“ (BMFSFJ, 2021, S. 15).  
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Die vordergründige Ausrichtung des Themas von Kinderschutzkonzepten an der sexuellen 
Gewalt gegen Kinder ist historisch zu erklären. Die Auseinandersetzung gerade mit Nähe 
und Distanz, Grenzüberschreitungen und Machtmissbrauch in pädagogischen Zusammen-
hängen erlaubt jedoch auch die Einbeziehung anderer Gewaltformen.  

Die Entwicklung bei Kinderschutzkonzepten hat begonnen als einzelne, teils thematisch 
unverbundene Bausteine, die im Wesentlichen eher der Wissensvermittlung entsprachen 
als der Weiterentwicklung der Organisationen. Mit der Zeit setzt sich immer mehr ein 
Verständnis von Kinderschutzkonzepten durch, dass die Entwicklung regelhafter Struktu-
ren in den Blick nimmt. Nach Ulrike Minar, Leiterin des Kinderschutzzentrums Hamburg, 
geht es um einen andauernden Prozess der Auseinandersetzung mit einer professionellen 
Haltung zu Kinderrechten und Kinderschutz (Minar, 2020). 

Im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung steht, dass Modellprojekte zur Ent-
wicklung von Kinderschutzkonzepten unterstützt werden sollen (2021, S. 101), wün-
schenswert wäre, dass diesen dann ein Verständnis von Kinderschutz als fortlaufenden 
Prozess der gemeinsamen Auseinandersetzung mit Kinderrechten zugrunde liegt. 

3.4.3 Partizipation bei der Erarbeitung von Kinderschutzkonzepten 

Für die Erarbeitung und Implementierung von Kinderschutzkonzepten ist nicht nur eine 
partielle Beteiligung von Kindern an einzelnen Themen oder Projekten nötig, es bedarf 
einer grundsätzlichen Beteiligungskultur (Kroetsch, 2021). Die Partizipation von Kindern 
kann einen etwaigen Machtmissbrauch von Erwachsenen begrenzen und damit zu einem 
strukturellen Schutz von Kindern beitragen. Dahingehend bedeutet eine gelebte Beteili-
gungskultur, dass die Beteiligung von Kindern nicht (nur) als Voraussetzung für gelingende 
Organisationsentwicklungsprozesse zu sehen sind, sondern sie grundsätzlich an den Rech-
ten der Kinder festzumachen ist (Schröer, 2017). Partizipation darf nicht an den Kompe-
tenzen der Kinder zur Beteiligung orientiert sein und muss infolgedessen unabhängig vom 
Erfolg der getroffenen Entscheidungen betrachtet werden (Danz, 2020). Dies klärt auch 
das Missverständnis von vielen Fachkräften im frühkindlichen Kontext, dass Partizipation 
im Kinderschutzkonzept ja keine Rolle spielen könne, da die Kinder noch nicht fähig sind, 
sich an dessen Erarbeitung zu beteiligen. Danz bringt dies wie folgt auf den Punkt: „Gelin-
gende Teilhabe aber nicht nur von den Voraussetzungen einzelner Individuen her zu den-
ken, sondern die Gestaltung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen zu betrachten, die 
Teilhabe ermöglichen, benötigt einen etwas anderen Fokus auf Partizipation“ (ebd., S. 65).  

Das bedeutet auch, dass die Verantwortung für die Beteiligung von Kindern die Erwach-
senen tragen, die die Kinder informieren und vorbereiten müssen. Partizipative Prozesse 
benötigen eine durchgehende professionelle Begleitung durch (selbst informierte und 
qualifizierte) Erwachsene. Dies darf nicht nur anlassbezogen gedacht werden, sondern 
muss gerade im Hinblick auf Prävention auf Dauer angelegt sein: 

„Im Rahmen von Schutzkonzepten muss es sich […] um partizipative Präventionsprozesse 
– und nicht um einzelne Maßnahmen – handeln. Also Prozesse, die in der alltäglichen pä-
dagogischen Arbeit der jeweiligen Organisation partizipativ mit allen AkteurInnen erar-
beitet, gelebt und getragen werden“ (Oeffling, Winter & Wolff, 2018, S. 205) 



Expertisen zum Schwerpunktthema	 155 

Kinderrechte und Partizipation 

65 

Die Bedeutung der Beteiligung von Kindern bei der Erarbeitung von Schutzkonzepten ist 
von Oppermann und Schröer (2018) mit Hinweisen zu Praxisbeispielen beschrieben wor-
den. Die Verantwortung dafür, Kinderschutzkonzepte zu einem gemeinsamen Prozess zu 
machen haben die Leitungen (Fegert, Schröer & Wolff, 2017), Beteiligung von Kindern 
kann nicht heißen, sie in die Verantwortung für das Gelingen eines solchen Prozesses zu 
nehmen. 

Um diesen Fokus auf Partizipation einnehmen zu können, braucht es auf Seiten der Fach-
kräfte eine kinderrechtsbewusste Haltung. Diese kann zum einen durch Fort- und Weiter-
bildungen erreicht werden, es zeigt sich jedoch auch, dass selbst die Einführung von Par-
tizipation durch Top-down-Prozesse geeignet ist, die Haltung der Fachkräfte weiterzuent-
wickeln. So konnten Kroetsch und Minar (2021) nachweisen, dass eine vom Träger ver-
ordnete Beteiligung der Kinder geeignet ist, dass die Fachkräfte ihre Haltung reflektieren 
und weiterentwickeln: „Je mehr Beteiligung in der Kita in die pädagogische Arbeit ein-
fließt, desto eher ist es eine Haltungsfrage, die eben keinen projektförmigen Charakter 
mehr hat, sondern die Kinderrechte als pädagogische Grundhaltung versteht“ (S. 83). An-
dererseits haben auch die Fachkräfte das Recht und das Bedürfnis in die Prozesse einbe-
zogen zu werden (Minar, 2020). Ebenso wie die Eltern, die von Einrichtungen, die sich auf 
den Weg zu einem Kinderschutzkonzept machen, noch sehr selten beteiligt werden. Der 
Kinderrechtsidee geht es gerade darum, keine Kinderrechteinseln zu schaffen, sondern 
allen Kindern in dieser Gesellschaft eine gelingende Entwicklung zu ermöglichen, unab-
hängig von ihrer individuellen Lebenssituation oder ihrer Betreuung in einer Einrichtung. 

3.5 Fazit und Ausblick 
Der vorliegende Beitrag zur Expertise des 27. Deutschen Präventionstages hat die Themen 
Kinderrechte und Partizipation hinsichtlich ihrer Entwicklung, der gegenwärtigen Situa-
tion in Deutschland und ihrer Zukunftsaussichten beleuchtet. Die in der UN-KRK festge-
schrieben Rechte sind in Deutschland noch nicht umfassend umgesetzt. Es fehlt eine Ver-
ankerung der Rechte im Grundgesetz, so dass Kinderrechte nicht nur projektförmig Be-
achtung finden, sondern in den Vordergrund jeglichen Handelns mit Bezug zu Kindern rü-
cken. Im Hinblick auf Prävention wurde ihre Abhängigkeit von Partizipation deutlich ge-
macht. Partizipation ist nicht nur die Grundlage für die Inanspruchnahme von Rechten 
durch Kinder, sie stellt auch eine Voraussetzung für Prävention im Hinblick auf Kinder-
schutz dar. Kinderschutzkonzepte können hier eine Möglichkeit aufzeigen, durch Struk-
turveränderungen den Schutz von Kindern vor Gewalt zu erhöhen und sie auch im Falle 
einer Intervention maßgeblich an den anstehenden Entscheidungen zu beteiligen. Dabei 
dürfen Kinderschutzkonzepte nicht verstanden werden als einzelne in Organisationen zu 
verankernde (Wissens-)Bausteine, vielmehr sollen sie einen andauernden Organisations-
entwicklungsprozess anstoßen, der die Rechte der Kinder als Grundlage versteht und die 
Kinder bei allen Prozessschritten mit ihrer eigenen Perspektive und ihren eigenen Bedürf-
nissen beteiligt.  

In der Zusammenschau der Kapitel lässt sich festhalten, dass Kinderschutzkonzepte geeig-
net sind, die Kinderrechte in Organisationen nachhaltig zu verankern und einen Beitrag zu 
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leisten, Kinderrechte gesamtgesellschaftlich mehr in den Fokus zu rücken. Für Kinder-
schutzkonzepte, die neben dem Umgang mit Fällen von Gewalt gegen Kinder auch die 
Prävention von Gewalt in den Mittelpunkt der Weiterentwicklung stellen, bedarf es einer 
beteiligungsfördernden Kultur. Das bedeutet, dass auch Fachkräfte und Eltern sich betei-
ligen dürfen. Gerade Fachkräfte können Beteiligung von Kindern im Alltag nur leben, 
wenn sie selbst beteiligt werden. Die Entwicklung des Themas Kinderschutzkonzepte in 
Deutschland zeigt in der Theorie zunehmend ein viel grundsätzlicheres Verständnis von 
Beteiligung auf. In der Praxis zeigt sich, dass Kinder zwar projektbezogen an der Erarbei-
tung von Kinderschutzkonzepten beteiligt werden, Kinder, Fachkräfte und Eltern jedoch 
wenig Einfluss auf die von Träger- und Leitungsebene vorgegebenen Entwicklungen ha-
ben. Hier darf nicht die Chance vertan werden, dass die Implementierung von Kinder-
schutzkonzepten, neben Kinderrechten und Kinderschutz auch die Erwachsenen stärken 
kann. Nur dann werden diese in die Lage versetzt, die Kinderrechte zur Grundlage ihres 
Handelns zu machen und sich im Fall einer unklaren Entscheidungssituation an diesen zu 
orientieren. 

Es stellt sich die Frage, was Kinder und Fachkräfte (und Eltern) benötigen, um sich bei 
Themen, die sie selbst betreffen, beteiligen zu können. Zudem muss es eine fachwissen-
schaftliche Diskussion darüber geben, was es braucht, damit Kinderschutzkonzepte nach-
haltig in der Praxis wirken. Die Implementierung von partizipativ erarbeiteten Kinder-
schutzkonzepten sollte auch längerfristig evaluiert werden. Nur so kann die Frage beant-
wortet werden, wie es gelingen kann, statt Kinderrechtsprojekten kinderrechtstragende 
Strukturen weiterzuentwickeln, die sowohl Veränderungen in der Zusammensetzung von 
Kindern, Eltern und Fachkräften standhalten als auch gesellschaftliche Entwicklungen wie 
zum Beispiel dem Fachkräftemangel in der Sozialen Arbeit Rechnung tragen. 
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vice/publikationen/uebereinkommen-ueber-die-rechte-des-kindes-86530 

 Zur Entwicklung der Kinderrechte: Maywald, J. (2018). Kinderrechte – Der Kinder-
rechtsansatz in der Kinder- und Jugendhilfe. In K. Böllert (Hrsg.), Kompendium Kinder- 
und Jugendhilfe (S. 967-990). Springer VS. 

 Zur Auseinandersetzung mit dem Konstrukt Kinderrechte und der Kritik, dass das Bild 
des Kindes, welches der UN-Kinderrechtskonvention zugrundliegt, ein eurozentristi-
sches ist, welches diverse und ungleiche Lebenswelten von Kindern nur unzureichend 
berücksichtigt: Liebel, M. (2019). Postkoniale Dilemmata der Kinderrechte. In C. Maier-
Höfer (Hrsg.), Die Vielfalt der Kindheit(en) und die Rechte der Kinder in der Gegenwart: 
Praxisfragen und Forschung im Kontext gesellschaftlicher Herausforderungen (S. 21-
63). Springer VS. 

 Fünfter und Sechster Staatenbericht zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte des Kindes. https://www.bmfsfj.de/ 

 Abschließende Bemerkungen des UN-Ausschusses: https://www.kinderrechte.de/kinder-
rechte/staatenberichte/ 

 5./6. Ergänzender Bericht an die Vereinten Nationen: https://netzwerk-kinderrechte.de/ 

 Zweiter Kinderrechtereport: https://netzwerk-kinderrechte.de/ 
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(36 Minuten). 
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